
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. Februar 2014 

 

 Nr. 2014/374   

Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal 

Wahl des Stiftungsratspräsidenten 

  

1. Erwägungen 

Gemäss Art. 8 Abs. 2 des Stiftungsstatuts der Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal ist als Stif-

tungsratspräsident der solothurnische Vertreter im Stiftungsrat vorgesehen. Die Vertretung des 

Kantons Solothurn wird usanzgemäss durch den Chef des Departements für Bildung und Kultur 

wahrgenommen. Nach Ausscheiden aus dem Amt des bisherigen Stiftungsrates, Regierungsrat 

Klaus Fischer, ist per 1. August 2013 die Vertretung des Kantons Solothurn und das Präsidium 

neu zu bestimmen. 

2. Beschluss 

2.1 Als Vertreter des Kantons Solothurn im Stiftungsrat und gleichzeitig Präsident der 

Stiftung Dornacher Schlachtdenkmal wird Regierungsrat Dr. Remo Ankli gewählt. 

2.2 Dieser Beschluss tritt rückwirkend per 1. August 2013 in Kraft. 

 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

 

Verteiler 

Staatskanzlei (3) 

Personalamt 

Handelsregisteramt 

Stiftungsaufsicht 

Staatskanzleien der Stifterkantone (7)  ) Versand durch  

Gemeindepräsidium EG Dornach  ) Staatskanzlei (ENG) 
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